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Satzung der Hochschule Fulda - University of Applied Sciences für das Auswahl-
verfahren in Studiengängen mit Ausrichtung auf ausländische Studienbewer-
ber*innen vom 15. Juli 2015, geändert am 10. Mai 2017 

Hier: Änderung vom 12. Dezember 2018 

Aufgrund des § 4 Abs. 8 des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Errichtung einer ge-
meinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 29. September 2017 (GVBl S. 299) 
in Verbindung mit § 1 Abs. 5 der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen durch die Hochschulen des Landes Hessen 
(Studienplatzvergabeverordnung Hessen) vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 172), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 10. Juni 2018 (GVBl S. 288), hat der Senat der Hochschule 
Fulda gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 
2009 (GVBl. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2017 (GVBl S. 
482), am 12. Dezember 2018 die folgende Änderung beschlossen: 

Artikel 1: Änderung 

1. Als neuer § 3 wird eingefügt: 

„§ 3 Studiengang International Business & Management 

(1) Im Bachelor-Studiengang International Business & Management beträgt der Vor-
wegabzug im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 der Studienplatzvergabeverordnung Hessen 
für die Zulassung von ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen, die nicht 
Deutschen gleichgestellt sind (internationale Studienbewerber*innen), 30 Prozent. 

(2) Die Bewerbungsfristen werden für internationale Studienbewerber*innen auf den 15. 
Mai eines Jahres für eine Zulassung im darauffolgenden Wintersemester vorverlegt. 

(3) DAAD-Stipendiat*innen werden nicht in das Auswahlverfahren einbezogen, sondern 
vorab vorbehaltlich der Vorlage der Stipendiumszusage für den Studiengang zugelas-
sen. Soweit DAAD-Stipendiat*innen zugelassen werden, ist die Zahl der für internatio-
nale Studienbewerber*innen zur Verfügung stehenden Studienplätze um die Zahl der 
zugelassenen DAAD-Stipendiat*innen zu reduzieren.“ 

 

2. Als § 4 wird eingefügt: 

„§ 4 Studiengang International Health Science/ Internationale Gesundheitswissenschaf-
ten  

(1) Im Bachelor-Studiengang International Health Sciences / Internationale Gesund-
heitswissenschaften (IHS/IGW) vergibt die Hochschule Fulda die zur Verfügung stehen-
den Studienplätze nach Abzug einer Vorabquote von 5 Prozent für Fälle außergewöhn-
licher Härte (§ 5 Abs.  2 Nr. 1 Studienplatzvergabeverordnung) jeweils zu 50 Prozent an 
deutsche bzw. diesen nach Studienplatzvergabeverordnung gleichgestellte Studienbe-
werber*innen und an ausländische Studienbewerber*innen, die gemäß der Studien-
platzvergabeverordnung nicht den Deutschen gleichgestellt sind (internationale Studien-
bewerber*innen). Füllt eine der beiden Gruppen den ihr jeweils zur Verfügung stehen-
den Anteil der Studienplätze nicht aus, kann die Hochschule sie an Studienbewerber*in-
nen der jeweils anderen Gruppe vergeben.  

(2) Die Bewerbungsfrist wird für internationale Studienbewerber*innen auf den 15. Mai 
vorverlegt.  
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(3) Übersteigt in einer Gruppe die Zahl der Bewerber*innen die Zahl der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze auch nach Anwendung von Abs. 1. Satz 2, so wird entspre-
chend § 9 Abs. 2 Nr. 1 Studienplatzvergabeverordnung Hessen eine Rangfolge nach 
der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung gebildet.  

(4) Erfolgreiche Teilnehmer*innen des Vorbereitungssemesters (Prestudykurs) für inter-
nationale Studienbewerber*innen erhalten einen Bonus von 0,3 auf die Durchschnitts-
note ihrer Hochschulzugangsberechtigung. Erfolgreich heißt, sie müssen die Fachprü-
fungen mindestens mit der Note 2,5 bestanden haben und in allen Veranstaltungen des 
Vorbereitungssemesters eine Anwesenheit von mindestens 85% nachweisen“ 

 

3. Der bisherige § 3 wird § 5. 

Artikel 2: Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

 

 

 

Fulda,  

 

 

 

Prof. Dr. Karim Khakzar 

- Präsident - 


